
Dipl.-Ing. Peter HÖDL  
ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER 
Verkehrssicherheit: Straßenverkehr insbesondere Kraftfahrzeuge, Simulation von Straßenverkehrsunfällen  

Fahrzeugbau: Straßenfahrzeuge, Kfz-Reparaturen und Havarieschäden inklusive Bewertungen  

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER INGENIEURKONSULENT FÜR MASCHINENBAU    

Dipl.-Ing. Peter Hödl; Franz-Steiner-Gasse 9, A 8020 Graz; TEL: +43 664 5255 322 
EMAIL: peter.hoedl@gmx.net; FAX: +49 12120 200 333; WEB: www.peterhoedl.net  

BANKVERBINDUNG: 02201372048, BLZ: 20815 

 
Antragsteller 
Firma / Herr / Frau  

Adresse 
PLZ:   Ort:   

Strasse: 

Lichtbildausweis - Nummer 
Firmenbuchnummer, UID  

Telefon / Faxnummer  

Email  

 

nimmt zur Kenntnis, dass   
Dipl.-Ing. Peter Hödl  

für Verfahren zur kraftfahrrechtlichen Genehmigung von Änderungen an Fahrzeugen gem. § 33 KFG zum 
Sachverständigen (SV) gem. § 125 KFG bestellt wurde.  

Der SV wird für die Zulassung des nachstehenden Fahrzeuges einen Antrag stellen, rechtsverbindliche 
Erklärungen im Rahmen des Verfahrens abgeben, die behördlichen Eintragungen durchführen und sämtliche 
Dokumente entgegennehmen.  

Fahrzeughalter  

Fahrzeugmarke  

Type  

Fahrgestellnummer -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Der Antragsteller verpflichtet sich, alle erforderlichen Dokumente einschließlich des Typenscheins bzw. 
Genehmigungsdokumente und Teilegutachten, Vermessungsprotokolle etc. zu übergeben. Der Antragsteller 
erklärt sich damit einverstanden, dass die Fahrzeugdaten im Zuge der Genehmigung elektronisch 
weiterverarbeitet und gespeichert werden.  

Bei Feststellung von Mängeln sind diese vom Antragsteller innerhalb der vereinbarten Frist zu beheben.  

Zugleich nimmt der Antragsteller zur Kenntnis, dass vor Rückgabe der Dokumente die Honorare und 
Auslagen des SV gem. der Richtlinie Nichtamtlicher Sachverständigendienst

 

(Anlage) zu begleichen sind.  

Der Antragsteller wurde darauf hingewiesen, dass der Betrieb eines PKW, der keine gültige Typisierung 
aufweist, nicht zulässig ist und daher rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.  

Das gegenständliche Formular gilt nicht als Genehmigung für den Betrieb dieses Fahrzeuges, sondern dient 
als Nachweis, dass die Genehmigung von genehmigungspflichtigen technischen Änderungen des Fahrzeuges 
gem. § 33 KFG geprüft wird.   

_______________________                                       _________________________ 
Ort der Ausstellung, Datum Unterschrift, Firmenstempel 

http://www.peterhoedl.net

